Erwartungen des Katholischen Laienrats Österreichs 

zur Förderung der Familien im Rahmen der Steuerreform 

Zentrales Anliegen des KLRÖ ist eine deutliche Verbesserung und gleichzeitig eine verwaltungsmäßige Vereinfachung der verschiedenen Förderungen für Familien und Kinder.

- Jedes einzelne Kind soll (neben der Familienbeihilfe) steuerlich so berücksichtigt werden, dass für jedes Kind ein (nach dem Eingangssteuersatz) steuerfreies Existenzminimum von € 5000.- gesichert wird. Dazu müssen der bisherige „Kinderabsetzbetrag“ – der eigentlich kein „Absetzbetrag“ ist – und die bisherigen Steigerungsabsetzbeträge beim Alleinverdiener- und Alleinerhalterabsetzbetrag zusammengefasst werden und die Summe wird unabhängig von der Steuerbemessungsgrundlage direkt ausbezahlt. Damit wird jedes Kind in gleicher Höhe gefördert und auch Familien, die keine oder wenig Steuer bezahlen müssten, werden in gleicher Höhe gefördert. (Laut Berechnungen des Katholischen Familienverbands müsste dazu der bisherige „Kinderabsetzbetrag“ verdreifacht werden und auf € 1916,5 erhöht werden.

Das betrifft laut KFÖ 1,9 Mio. Kinder und würde 2,45 Mrd. Euro kosten.)

- Für dieses steuerfreie Existenzminimum ist eine altersmäßige Steigerung anzustreben, da die Kosten für Kinder mit dem Alter steigen (z. B. ab 6 und dann ab 12 Jahren).

- Der Alleinverdiener bzw. Alleinerhalterabsetzbetrag soll deutlich angehoben werden.

- Die Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld soll abgeschafft werden.

- Für die Betreuung eines behinderten Kindes soll (neben der erhöhten Familienbeihilfe) eine Erhöhung des Kinderbetreuungsgeldes vorgesehen werden.

- Die kalte/stille Progression muss in Zukunft durch jährliche Anpassungen von Freibeträgen, Absetzbeträgen, Obergrenzen u.ä. verhindert werden.

- Die direkten Transferleistungen (Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld) müssen valorisiert werden. 

- Dazu soll ein eigener Index für einen Warenkorb für Kinder geschaffen werden, der veröffentlicht wird und an den die Valorisierung der Familien- und Kinderförderung gebunden wird. 

- Für die Pflege pflegebedürftiger Angehöriger in der Familie soll ein eigener Absetzbetrag geschaffen werden, der nach der Pflegestufe gestaffelt sein könnte.
- Zu beseitigen sind Bestimmungen im Steuerrecht, die Vorteile bringen, wenn man unverheiratet zusammen lebt oder sich scheiden lässt, z.B. Diskriminierung der Ehe bei Gewährung der Ausgleichszulage, Absetzbarkeit von Unterhaltsleistungen.

Drei weitere Forderungen aus anderen Bereichen des Steuerrechts werden zur Information der mit Steuerfragen befassten Verhandlungsgruppe hier angefügt:

- Spenden für die Entwicklungszusammenarbeit sollen in Österreich wie in den meisten EU-Staaten von der Steuer abgesetzt werden können. 

- Ebenso sollen Kirchenbeiträge und Spenden für die Erhaltung kirchlicher Kulturgüter
von der Steuer in einem höheren Ausmaß als bisher abgesetzt werden können.

- Der KLRÖ appelliert an die politischen Entscheidungsträger, sich für die Einführung einer  Steuer auf Finanztransaktionen, im Besonderen Finanzspekulationen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene einzusetzen.
